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§ 42.

Die Jagdkarte ist ohne Rückstellung der hiefür erlegten Taxe
einzuziehen, wenn nach der Ausstellung in Betreff der Person des

Inhabers einer der obigen Ausschließungsgründe (8 41) eintritt oder

bekannt wird.
0. Schon Vorschriften.

8 43.

Folgende Wildarten dürfen in der Regel während der nach¬

stehend angegebenen Schonzeiten weder gejagt, noch gefangen, noch

gctödtet werden:
1. Rehböcke vom 1 . März bis 31. Mai, Rehgeiße vom 1. Jänner

bis 31. Oetvber, Rehkitze im Wurfjahre bis 30. September;
2 . Hasen vom 15. Jänner bis 15. August;
3. Gemsböcke und Gemsgeiße vom 1 . December bis 15. Juli, Gems-

kitze im Wurfjahre und bis 15. Juli des folgenden Jahres;
4. Auer- und Birkhähne vom 1 . Juni bis Ende Februar;
5. Hasel-, Stein- und Schneehühner vom 1 . März bis 15. August;
6 . alle Schnepfenarten vom 15. April bis 31. Jilli;
7. Fasanen, Rebhühner und Wachteln vom 1 . Februar bis 31. Juli;
8 . Wildgänse, alle Arten von Wildenten, Sumpf- und Wasservögel

vom 1 . März bis 31. Mai;
9. Auer- und Birkhennen das ganze Jähr hindurch.

Die politische Bezirksbehörde kann jedoch das Einfängen von

Wild während der Schonzeit zu Zuchtzwecken gestatten.

8 44.

Wenn durch Wildhegung auf einem Eigenjagdgebiete oder durch

Streif- und Wechselwild wiederholt erhebliche Schäden am nachbarlichen

Grundbesitze verursacht werden, so hat, falls der Besitzer dieses Ge¬

bietes nicht freiwillig Abhilfe schafft, die politische Bezirksbehörde über
Antrag der betreffenden Grundnachbarn oder der zuständigen Gemeinde

oder des betreffenden Gemeindejagdpächters den Besitzer des Eigen¬

jagdgebietes zu verhalten, seinen Wildstand auch innerhalb der Schonzeit
derart zu vermindern, daß allen begründeten Beschwerden Rechnung

getragen ist.

§ 45.

Wenn infolge zu geringen Abschusses in einem Gemeindejagdgebiete
wiederholt erhebliche Wildschäden innerhalb des Gemeindegebietes
verursacht werden, so hat über Antrag einer Anzahl von Grund¬
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